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!Titel!

Erträge aus Werberechten für den Bezirk Wandsbek
!Titel!

Sachverhalt/Fragen

Im Zuge der Vergabe von Werberechten auf Staatsgrund der Freien und Hansestadt Hamburg
wurden in den Bezirken sogenannte Großwerbeanlagen ausgetauscht,  bzw. neu aufgestellt.  In
einer Antwort auf eine Kleine Anfrage vom 18.04.2008 (vgl. Drs. 18/0104) teilte das Bezirksamt
mit: „Um die vereinbarte hälftige Beteiligung der Bezirke an den Einnahmen aus den MLBs sicher
zu  stellen,  müssen  die  Genehmigungen  hierfür  bis  zum  31.8.08  erteilt  werden.  Gemäß
Drucksache 18/7234, Vergabe der Ausübung der Werberechte auf Staatsgrund Abs.14.2, sollen
die zusätzlichen Mittel  zur Verbesserung des Erscheinungsbildes des öffentlichen Raumes zur
Verfügung gestellt werden“. Noch im Januar teilte das Bezirksamt auf eine Kleine Anfrage (vgl.
Drs.  17/4533) mit:  „In  einem der Drucksache vorangegangen Gespräch zwischen bezirklichen
Vertretern  und  Vertretern  der  Behörde  für  Stadtentwicklung  und  Umwelt  (BSU)  und  der
Finanzbehörde wurde am 6.8.2007 vereinbart, dass die auf die Bezirke zu übertragenden Mittel
einer  noch  zu  formulierenden  Zweckbestimmung  unterliegen  und  Sondermittel  der
Bezirksversammlungen  im  Sinne  des  §  36  Abs.  2  Bezirksverwaltungsgesetz  sind“.  Es  sei
beabsichtigt,  einen  Ausgabetitel  im  Rahmen  der  Haushaltsberatungen  2009/2010  in  den
bezirklichen Einzelplänen 1.2 bis 1.8 mit einem entsprechenden Zusatz zu veranschlagen. 
Der Haushaltsplanentwurf 2009/2010 sieht im Einzelplan 1.6 unter der Titelnummer 1611.529.05
„Maßnahmen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes – Sondermittel der Bezirksversammlung“ –
vor.  Analog  dazu  weist  der  Haushaltsplanentwurf  im  Einzelplan  6  unter  der  Titelnummer
6300.547.01 „Finanzierung begleitender Maßnahmen im öffentlichen Raum“ einen Mittelansatz in
Höhe von 2 Millionen Euro p. a. Aus.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Bezirksamtsleitung und die zuständige Fachbehörde:

1. Sind  die  Verfahren  zur  Aufstellung  von  Großwerbeanlagen  (Mega  Light  Board  -  MLB)
rechtzeitig bis zum 31.08.2008 abgeschlossen worden? 



• Wenn ja, welche Standorte sind tatsächlich realisiert worden, und welche sind ggf. aus
welchen Gründen nicht realisiert worden (bitte auflisten)?

• Wenn nein, welche Standorte befinden sich noch im Prüfungsverfahren?

2. Wie viele MLBs werden insgesamt errichtet und wie viele davon erfüllen das Kriterium, nach
Vertragsschluss als zusätzlich errichtete Werbeanlagen zur Verfügungstellung von Mitteln für
die Finanzierung begleitender Maßnahmen im öffentlichen Raum als Berechnungsgrundlage
herangezogen zu werden? 

3. Wie hoch wird demnach der Sondermittelbetrag für den Bezirk Wandsbek in Titel 1611.529.05
voraussichtlich jeweils für die Jahre 2009 und 2010 sein? 

4. Welche  haushaltsrechtlichen  Voraussetzungen  müssen  bei  der  Mittelvergabe  durch  die
Bezirksversammlung berücksichtigt werden? 

5. Gibt  es  weitere  Durchführungsbestimmungen  die  in  Bezug  auf  eine  etwaige  lokale
Gebundenheit der Mittel Anwendung finden müssen? 

• Wenn ja, wie sehen diese im Einzelnen aus?

• Wenn nein, wann und durch wen werden sie erstellt?

Die Bezirksamtsleitung antwortet wie folgt:

zu 1.
Zur  Vorbemerkung  und Frage  1  ist  richtig  zu  stellen,  dass  die  Genehmigungsfrist  nicht  zum
31.08.2008 abgelaufen  ist,  sondern  bis  zum 31.12.2008 besteht,  sofern  die  Anträge  bis zum
31.08. 2008 gestellt werden. 

Folgende Standorte wurden vom Bezirksamt bis zum 12.12.2008 neu genehmigt: 

1         Bramfelder Chaussee 364 Nh. Nüßlerkamp
2         Berner Heerweg Nh. 261
3         Jenfelder Allee Nh. Kreuzburger Straße
4         Rodigallee gg. 318 / Öjendorfer Damm
5         Bargteheider Straße / Beutinstraße
6         Höltigbaum STA vor Brücke
7         Ahrensburger Straße 182-186 gg. Doraustieg
8         Stein-Hardenberg-Straße Nh. Am Pulverhof
9         Steilshooper Allee / Haldesdorfer Str. Nordseite
10       Poppenbütteler Weg ggü. 224
11       Steilshooper Allee / ggü. Alfred-Mahlau-Weg
12       Wandsbeker Chaussee 327 Nh. Brauhausstr.
13       Sieker Landstraße / Höltigbaum (Stadtteil Rahlstedt)



Zu folgenden neuen Standorten, liegen die geprüften Anträge dem Bezirksamt  vor, jedoch ist die
Beteiligung der Regional- und Fachausschüsse noch nicht abgeschlossen: 

Nr. Standort
1 Wandsbeker Allee 71
2 Friedrich-Ebert-Damm nahe 126, Ecke Helbingtwiete
3 Bramfelder Chaussee nahe 173, Ecke Owiesenstraße
4 Bramfelder Chaussee 155, Ecke Fußweg Owiesenkehre
5 Wandsbeker Chaussee ggü. Kantstraße vor Parkplatz Altenwohnheim

Zu 2.
Dem Bezirksamt ist zurzeit nicht bekannt, welche der in Antwort zu 1. genannten Anlagen von den
Antragstellern tatsächlich realisiert werden. Als Berechnungsgrundlage für das Jahr 2008 wird die
Anzahl der zu 1. genannten, und so weit realisierten, Anlagen dienen.

zu 3.
Die  Mittel  sind  im  Einzelplan  der  BSU  veranschlagt  und  werden  jährlich  zeitgerecht  in  die
Einzelpläne der Bezirke übertragen.  Das Bezirksamt  Wandsbek  erhält  in  2009 voraussichtlich
364.000 € für  13 realisierte  (s.  zu 2.)  Anlagen. Für 2010 kann noch keine Aussage getroffen
werden.

Zu 4.
Gemäß Dr.-Nr.  18/3274 sind die Mittel  für  Maßnahmen zur Verbesserung der  Gestaltung des
öffentlichen  Raumes  vorgesehen.  Die  Mittel  werden  auf  dem  Zentraltitel  1611.529.05  zur
Verfügung gestellt und von dort auf den jeweils zuständigen vorhandenen oder einzurichtenden
Titel übertragen. Hierbei besteht keine Bindung an den Betriebs- oder Investitionshaushalt.

Zu 5.
Die ausgebrachten Haushaltstitel und -ansätze sind einvernehmlich zwischen der BSU und der
Finanzbehörde abgestimmt. Die Bezirksämter haben der BSU jährlich über die Verwendung der
übertragenen Mittel zu berichten. Die BSU prüft den zweckentsprechenden Einsatz der Mittel.

Anlage/n:

ohne Anlagen


